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Ergebnisse 
 

der Offenlage und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
 
 
 
 
 
Vorbemerkung 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden sowie der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange erfolgte vom 8. Juli 2013 bis zum 15. August 2013. 

Die Offenlage erfolgte in den Diensträumen des Fachbereichs Umwelt vom 13. April 
2015 bis zum 8. Mai 2015. Zeitlich parallel erfolgte die Veröffentlichung des 
Lärmaktionsplan-Entwurfs sowie zusätzlicher Informationen rund um die 
Aktionsplanung im städtischen Internetauftritt. Des Weiteren wurde im Zeitraum der 
Offenlage eine Online-Bürgerbeteiligung durchgeführt. Die Beteiligung der Behörden 
sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte vom 15. April 2015 bis zum 
15. Mai 2015. 

Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung wurden im Umgebungslärmportal des 
Landes NRW unter http://www.umgebungslaerm.nrw.de veröffentlicht. 

 

Im Rahmen der Offenlage gingen 24 Eingaben von Bürgern zum Lärmaktionsplan ein. 
Davon sind 7 Eingaben im Wortlaut identisch. Von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gingen i.R.d. Offenlage insgesamt 10 Stellungnahmen 
zum Lärmaktionsplan ein. Hiervon haben 5 den Aktionsplan lediglich zur Kenntnis 
genommen bzw. erklärt nicht betroffen zu sein. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gingen sieben Äußerungen ein. Hiervon hat einer den Aktionsplan lediglich zur 
Kenntnis genommen bzw. erklärt nicht betroffen zu sein. 
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A 1: Frau Ursula Wünschiers vom 11.04.2015 
 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Im Bereich der Stelzenautobahn (BAB A 1) besteht bereits eine Geschwindigkeitsbe- 
grenzung tags/ nachts. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 2: Herr Manfred Schröder vom 10.04.2015 
 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Die ÖPNV-Betreibern berücksichtigen bei 
der Beschaffung neuer Fahrzeuge weitestgehend lärm- und schadstoffarme Modelle. 
Eine Vollständige Umrüstung/ Austausch der Fahrzeugflotte ist wirtschaftlich nicht dar- 
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stellbar (siehe hierzu auch die nachfolgenden Schreiben der WUPSI, RVK und 
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH). Baulärm ist nicht Gegenstand dieses 
Lärmaktionsplans. 

 
Schreiben der wupsi Kraftverkehr Wupper-Sieg AG vom 30.06.2015: 
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Schreiben der Verkehrsbetriebe Hüttebräucker GmbH vom 03.07.2015 
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Schreiben der RVK Regionalverkehr Köln GmbH vom 29.06.2015 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 3: Frau Rosemarie Wiehler vom 13.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Zustand der Hermann-Waibel-Straße und der benachbarten Morsbroicher Straße 
ist den Technischen Betrieben Leverkusen (TBL) bekannt. Bei beiden Straßen reicht es 
nicht aus nur die Fahrbahndecke zu erneuern. Hier ist eine aufwändigere Instandset- 
zung notwendig. Der Zeitpunkt für die Sanierung hängt von den finanziellen Möglich- 
keiten der Stadt ab und kann derzeit noch nicht benannt werden. Die Mitteilung über die 
Geschwindigkeitsübertretungen wird an die Gruppe "Verkehrsüberwachung" weiter- 
geleitet. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 4: Frau Daniela Korioth vom 15.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Laut Straßenverkehrsordnung gilt innerhalb von Ortschaften die Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h, soweit nicht durch Beschilderung eine abweichende Regelung getroffen 
wurde. Da diese gesetzliche Regelung besteht, darf der Fachbereich Straßenverkehr 
keine weitergehenden Maßnahmen wie z. B. zusätzliche Markierungen auf der Straße 
oder eine Tempo-50-Beschilderung anordnen, da diese Maßnahmen nur eine wieder- 
holende Wirkung hätten. Messstellen zur Überwachung der Geschwindigkeit wurden in 
der Straße Krummer Weg bereits eingerichtet, da dort kein Gehweg vorhanden ist. 
Zudem ist das Anlegen eines Geh- und Radweges entlang der Straße im Abschnitt 
zwischen Ropenstaller Weg und In der Wasserkuhl geplant. Hierzu finden derzeit 
Abstimmungen zwischen dem Fachbereich Tiefbau und dem Landesbetrieb Straßenbau 
NRW statt. Der Krumme Weg u. die Altenberger Straße befinden sich als freie Strecke 
der L219 über- wiegend in der Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenbaus NRW. 
Die Tatsache, dass es sich bei den Straßen um eine Landesstraße mit hohem 
Verkehrsaufkommen handelt, spricht gegen die Einrichtung einer Tempo-30-Zone. Des 
Weiteren werden die Auslösewerte der Aktionsplanung von 70/ 60 dB(A) 24 Std./ nachts 
hier nicht erreicht/ überschritten. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 5: Eheleute Kaleyta vom 15.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Grundsätzlich sind Verkehrslärmimmissionen rechnerisch auf Grundlage der Parameter 
Verkehrsstärke, Fahrzeugart, Gefälle/Steigung, Fahrbahnart, Geschwindigkeit etc. zu 
ermitteln. Diese Berechnungen wurde i.R.d. Umgebungslärmkartierung gem. der 
34. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz durchgeführt. Da hier gemäß der 
Umgebungslärmkartierung 2012 die Auslösewerte zur Aktionsplanung von 70/ 60 dB(A) 
24 Std./ nachts nicht erreicht/ überschritten werden und es sich damit um keinen Lärm- 
brennpunkt handelt, kann i.R.d. Aktionsplanung keine Lärmschutzwand errichtet werden 
sowie keine Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgen. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 



Lärmaktionsplan Straßenverkehr, Stufe II Seite 15 

 

 

A 6: Frau Manuela Albrecht u. Herr Achim Baum vom 16.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Da hier gemäß der Umgebungslärmkartierung 2012 die Auslösewerte zur Aktionspla- 
nung von 70/ 60 dB(A) 24 Std./ nachts nicht erreicht/ überschritten werden und es sich 
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damit um keinen Lärmbrennpunkt handelt, kann i.R.d. Aktionsplanung keine 
Lärmschutzwand errichtet werden. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 7: Herr Heinz-Ludwig Stanior vom 17.04.2015 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Laut Straßenverkehrsordnung beträgt die innerorts übliche Geschwindigkeit 50 km/h. 
Die Straßenverkehrsbehörden sind befugt, hiervon abweichende Regelungen zu treffen, 
sofern dies aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Vorgaben geboten ist. Aufgrund ihrer Lage sowie der ansässigen Gewer- 
bebetriebe wird die Stixchestraße stark frequentiert. Wegen der Wohnbebauung im 
nördlichen Teil der Straße und zur Reduktion der Durchgangsverkehre wurden ver- 
kehrsberuhigende Maßnahmen, wie z.B. die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 
sowie das Anlegen einseitiger Parkflächen vorgenommen. Im südlichen Teil der Straße 
sind überwiegend Gewerbebetriebe angesiedelt. Ein Herabsetzen der Geschwindigkeit 
ist in diesem Bereich somit nicht vertretbar. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 8: Herr Achim Hornig vom 27.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 

 
Stellungnahme des Landesbetrieb Straßenbau NRW v. 23.06.2015: 
"Die vom Bürger vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes in 
diesem Bereich lassen sich nicht ohne weiteres sofort umsetzen. Die angesprochene 
Lärmschutzwand zwischen der A3 und der Heinrich- Claes Str. ist auf einer Spundwand 
gegründet. Eine Erhöhung der Lärmschutzwand hätte direkte statische Auswirkungen 
auf das Bauwerk (Bauwerksertüchtigung/bzw. Neubau). Die Anordnung einer 
zusätzlichen Lärmschutzwand auf dem Überführungsbauwerk Mühlenweg hätte 
sicherlich einen Brückenneubau zur Folge da der bestehende Überbau statisch nicht 
dafür ausgelegt ist. Auf Grundlage der Bedarfsplanmaßnahme des Bundes zum Ausbau 
der A3 und des Autobahnkreuzes Leverkusen befindet sich auch der angesprochenen 
Bereich nördlich des Autobahnkreuzes derzeit in der Voruntersuchung. In dieser 
Planungsphase werden mögliche Varianten zum Ausbau der A3 und des 
Autobahnkreuzes untersucht. Je nach Variante hat diese Ausbauplanung auch 
Auswirkungen auf den Bereich der Heinrich-Claes Straße. Bei einem vorgezogenen 
Ersatzneubau des Brückenbauwerkes bzw. der Spundwand in bestehender Lage bzw. 
Breite könnten diese Varianten zum Ausbau der A3 und des Autobahnkreuzes nicht 
berücksichtigt werden und würden einen erneuten Neubau/Umbau bei der Umsetzung 
des Ausbauprojektes nach sich ziehen. Für den Bereich der Heinrich-Claes Straße wird 
im Zuge der Ausbauplanung der A3 und des Autobahnkreuzes ein wesentlich 
effizienteres, durchgängiges Lärmschutzkonzept erarbeitet, dimensioniert und mit dem 
Ausbau umgesetzt werden. Über die vorgeschlagene Geschwindigkeitsbeschränkung 
an der A3 zwischen der Anschlussstelle Opladen und dem Autobahnkreuz wird derzeit 
in Abstimmung mit der Bezirksregierung nachgedacht.“ 

Die Maßnahme Geschwindigkeitsbegrenzung/ -überwachung ist im Entwurf des 
Lärmaktionsplans bereits enthalten. Sie wird hinsichtlich der Örtlichkeit konkretisiert. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Konkretisierung der Maßnahme zum Lärmbrennpunkt Nr. 5: "Geschwindigkeitsbegren- 
zung auf 100 km/h in Ri. Oberhausen bis hinter der AS Opladen beibehalten (bis Höhe 
Wupper), in Fahrtrichtung AK Leverkusen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h 
vor AS Opladen. Dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung in beiden Fahrtrichtungen" 
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A 9 – 15: Familie Wille, Frau M. Krüger, Frau M. u. C. Einhäuser, Familie Tschorn, 
Frau Börsch, Familie Fohrer, Frau Schreiber 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Mitteilung über Geschwindigkeitsübertretungen in der Steinbücheler Straße wird mit 
der Bitte um Überprüfung an die Gruppe "Verkehrsüberwachung" weitergeleitet. Zur 
Erneuerung des Fahrbahndecke der der Steinbücheler Straße (L58) teilte der Landes- 
betrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, Außenstelle Köln mit 
Schreiben v. 6.7.2015 mit, dass die Maßnahme bereits im Bauprogramm für das Jahr 
2016 eingeplant ist. 

 
Schreiben des Landesbetriebs Straßenbau NRW vom 6.7.2015 
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A 16: Frau Gabriele Beul 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Einfluss einzelner Gebäude(formen) kann im Rahmen einer stadtweiten Untersu- 
chung/ Kartierung nicht abgebildet werden und ist nicht Ziel der Aktionsplanung. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 17: Herr Dien Lenic 
 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Bzgl. der Lärmeinwirkungen durch Eisenbahverkehr wurde Hr. Lenic auf die laufende 
Aktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes zum Schienenverkehr verwiesen. Zum 
Lärm durch Busverkehr siehe Schreiben der ÖPNV-Betreiber. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 18: Herr Harald Weiler vom 28.04.2015 
 

 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Sauerbruchstraße dient als Haupterschließungsstraße nicht nur der eigenen Er- 
schließung, sondern auch der Erschließung der angrenzenden Wohngebiete und des 
Klinikums. Zudem besitzt die Straße ebenfalls eine Verbindungsfunktion im städtischen 
Wegenetz und wird u. a. von zahlreichen Buslinien befahren. Vor diesem Hintergrund 
bestehen keine Überlegungen eine Umplanung der Sauerbruchstraße durchzuführen. 
Die TBL haben das Teilstück der Sauerbruchstraße zw. Kalkstraße u. dem Alten 
Grenzweg auf die Vorschlagsliste der Straßeninstandsetzungsmaßnahmen gesetzt, die 
in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Somit wird die Straße in absehba- 
rer Zeit einen neuen Asphaltbelag erhalten, der zur Lärmreduzierung beitragen wird. Ob 
in diesem Abschnitt auch ein lärmoptimierter Asphalt eingebaut werden kann, hängt von 
mehreren Randbedingungen ab, die erst noch geprüft werden müssen. Aufgrund der 
hier nicht vorhandenen Überschreitung der Auslösewerte zur Aktionsplanung von 70/ 60 
dB(A) 24 Std./ nachts kann die Maßnahme nicht in den LAP aufgenommen werden. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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A 19: Frau Gisela Berlin, hier eingegangen am 05.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Es liegen keine Hinweise vor, dass die Steinstraße als Abkürzung für den Straßenzug 
Bonner Straße genommen wird und somit erheblicher Durchgangsverkehr die Stein- 
straße zusätzlich belasten würde. Eine zusätzliche Tempo-30-Markierung auf der Fahr- 
bahn wird vom Fachbereich Straßenverkehr abgelehnt. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 20: Frau Melanie Winter vom 11.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand müsste durch den Eigentümer/ Betreiber der Kita 
erfolgen, da ein Rechtsanspruch auf Lärmschutz an bestehenden Straßen nicht besteht 
und seitens der Stadt Leverkusen hierfür aktuell keine Fördermittel bereitstehen. Eine 
Maßnahmenergreifung aus dem LAP heraus ist nicht gegeben, da hier die 
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Auslösewerte der Aktionsplanung von 70/ 60 dB(A) 24 Std/ nachts nicht erreicht/ 
überschritten werden. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 21: Herr Heinz Boden vom 11.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Im Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten werden verschiedenste 
Projekte bzgl. des Radverkehrs kontinuierlich umgesetzt. Dazu zählen u. a. die Öffnung 
der Einbahnstraßen und die Überprüfung der Radwege auf deren Benutzungspflicht. 
Das Thema Radfahren wird im Mobilitätskonzept der Stadt Leverkusen, welches in den 
nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik, Bürgern und Interessen- 
vertretern entwickelt werden soll, eine wichtige Rolle einnehmen. Welche Arbeitskreise, 
Workshops etc. in diesem Zusammenhang entstehen werden, kann zum jetzigen Zeit- 
punkt noch nicht beurteilt werden. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 22: Herr Jürgen G. Schuries vom 07.05.2015 
 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Hier wird auf die Vorlage Nr. 2015/0413 v. 19.02.2015 verwiesen, in der die Prüfergeb- 
nisse zu verkehrsplanerischen sowie baulichen Maßnahmen (Aufbringung einer 
lärmoptimierten Fahrbahndecke u. der Bau einer Lärmschutzwand) an der 
Wupperstraße vor dem Hintergrund einer möglichen Einführung von Tempo-30 auf der 
Wupperstraße von der Verwaltung geprüft worden sind. Im vorliegenden Entwurf des 
Lärmaktionsplans wird für den Lärmbrennpunkt Nr. 2 die Aufbringung einer 
lärmoptimierten Asphaltdeckschicht als Maßnahme 2. Priorität empfohlen, da der 
Fahrbahnbelag in diesem Abschnitt der Wupperstraße relativ neu und nicht schadhaft 
ist. 



Lärmaktionsplan Straßenverkehr, Stufe II Seite 34 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
 
 

A 23: Familie Scheider u. Familie Homberg vom 12.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Zustand des Straßenbelags zw. Den Häusern Hardenbergstr. Nr. 72 und 74 wird 
von der Unterhaltungsabteilung der TBL geprüft und, wenn nötig, instand gesetzt. Im 
März 2014 wurde eine mehrtägige Verkehrszählung in Höhe der Hausnummer 88 
durchgeführt. Im Ergebnis fuhren über 90 % der Fahrzeuge unter 50 km/h. Im Jahr 2011 
hat der Rat der Stadt Leverkusen eine Vorlage der Verwaltung zur Untersuchung eines 
stufenweisen Umbaus der B8/ Europaring zur Kenntnis genommen und als ersten 
Planungsabschnitt den Unterführungsbereich Küppersteger Straße/ Bismarckstraße 
festgelegt. Die Studie hatte ergeben, dass für den Europaring im Bereich Küppersteg 
aufgrund der Verkehrsbelastung zwei überbreite Fahrspuren ausreichen, um den Ver- 
kehr auch zukünftig bewältigen zu können. Der Rat der Stadt Leverkusen hat am 
22.06.2015 den Sachstand zur Planung zur Kenntnis genommen und die mittlerweile 3. 
Bürgerinformationsveranstaltung für den 18.08.2015 unter Vorsitz von Herrn Oberbür- 
germeister Buchhorn beschlossen. Bei dieser Veranstaltung besteht die Möglichkeit, 
Anregungen und Wünsche für die weitere Planung des Europarings von Seiten der 
Anwohner vorzubringen. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Keine Änderung des Lärmaktionsplans. 
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B 1: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, 
Außenstelle Köln per E-Mail übersandt am 13.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Unter Pkt. 5 „Bewertung, Probleme, verbesserungsbedürftige Situationen“ wird in Tab. 3 
„Übersicht Lärmbrennpunkte“ ein Überblick über die in Abb. 1 gezeigten 26 
Lärmbrennpunkte gegeben. Bei den dort in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten 
Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan der ersten 
Umsetzungsstufe, welche vom Rat der Stadt Leverkusen am 21.02.2011 beschlossen 
wurde. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden zum damaligen Zeitpunkt 
seitens des Landesbetriebs Straßenbau NRW oder der Bezirksregierung Köln keine 
Einwände gegen diese Maßnahmen erhoben. Diese Maßnahmen sind nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens. 

Auszug aus dem Lärmaktionsplan der Stadt Leverkusen, Stufe I, Teil I: Bericht 
(Straßen- und Schienenverkehr) vom 28.09.2010: 
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Die Maßnahmen zur Gustav-Heinemann-Str. (L290) wurden innerhalb der ersten 
Umsetzungsstufe in einem eigenen Teilaktionsplan-Nr. 5 behandelt und nicht mit 
Maßnahmen der BAB A 3 vermischt. Hierbei handelt es sich wie oben bereits aufgeführt 
um einen Hinweis zum bereits beschlossenen Maßnahmenpaket der ersten Stufe. 

Auszug aus dem Lärmaktionsplan der Stadt Leverkusen, Stufe I, Teil I: Bericht 
(Straßen- und Schienenverkehr) vom 28.09.2010: 

 
 

 

 
Unter Pkt.6 „Maßnahmen“ werden die Maßnahmen der aktuellen Aktionsplanung 
aufgeführt. 
Das der Landesbetrieb Straßenbau NRW nicht für durchzuführende 
Geschwindigkeitsbegrenzungen zuständig ist, ist bei der Stadtverwaltung bekannt. Die 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Straßenverkehrsbehörde hat hierzu i.R.d. 
frühzeitigen Beteiligung in ihrem Schreiben vom 21.08.2013 keine Bedenken geäußert. 
Innerhalb der Beteiligung zum Lärmaktionsplan, Stufe I hat die Bezirksregierung Köln 
hierzu ebenfalls keine Bedenken geäußert. 

Ebenfalls ist bekannt, dass die Gustav-Heinemann-Straße nicht in Baulast des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW liegt. Ein eigener Lärmbrennpunkt ist aus Sicht der 
Stadtverwaltung jedoch nicht erforderlich. Aus fachlichen Gründen erscheint vielmehr 
die Beibehaltung der jetzigen durch den Gutachter vorgenommenen räumlichen 
Abgrenzung sinnvoll, da sich die Immissionen der BAB A 3 und der G-H-Str. hier 
überlagern. Vorgeschlagen wird eine Teilung in LB 16a BAB A 3 (in Baulast des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW) und 16b (Gustav-Heinemann-Straße in kommunaler 
Baulast). 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung 
Rhein-Berg wird zur Kenntnis genommen. In Teilen wird der Stellungnahme des 
Landesbetriebs Straßenbau NRW gefolgt. Zur Verdeutlichung/ besseren 
Unterscheidbarkeit von der Beschreibung einzelner Lärmbrennpunkte und mit Hinweis 
auf bestehende Regelungen aus der 1. Aktionsplanung zum Straßenverkehr und der 
Benennung der aktuellen Maßnahmenbenennung werden redaktionelle Änderungen am 
Entwurf des Lärmaktionsplans vorgenommen. Der Lärmbrennpunkt Nr. 16 wird geteilt in 
Nr. 16a und 16b. 

 
 

B 2: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung Krefeld, Abteilung 
Bau vom 26.06.2015 

 

 

 
Stellungnahme der Verwaltung 

 
Die schalltechnische Untersuchung des Landesbetriebes Straßenbau NRW bleibt 
abzuwarten. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Autobahnniederlassung 
Krefeld wird zur Kenntnis genommen. 
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B 3: Stadt Monheim vom 12.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Grundsätzlich ist aus stadtentwicklungsplanerischer Sicht die Einrichtung eines 
Radschnellweges zu begrüßen. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Die Stellungnahme der Stadt Monheim wird zur Kenntnis genommen. 
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B 4: Stadt Bergisch Gladbach vom 12.05.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Stadt Bergisch Gladbach wird bei der Aktionsplanung 
berücksichtigt. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Die Stellungnahme der Stadt Bergisch Gladbach wird berücksichtigt. 
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B 5: Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 13.04.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Hinweis zur Einzelfallprüfung bei Anordnung von geschwindigkeitsbegrenzenden 
Maßnahmen wurde bereits eingearbeitet. Die Hinweise der IHK Köln werden in der 
Aktionsplanung berücksichtigt. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Hinweise der IHK Köln werden in der Aktionsplanung berücksichtigt. 
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Eingaben zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

 

C 1: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 vom 21.08.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Der Schienenverkehr ist nicht Bestandteil dieses Verfahrens. Die Aktionsplanung zum 
öffentlichen Schienenverkehr wird durch das Eisenbahn-Bundesamt durchgeführt. 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Bezirksregierung Köln wird zur Kenntnis genommen. 
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C 2: Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 15.08.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der IHK Köln wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der IHK Köln wird zur Kenntnis genommen. 
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C 3: Stadt Monheim vom 16.07.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Stadt Monheim wird bei der weiteren Aktionsplanung 
berücksichtigt. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Die Stellungnahme der Stadt Monheim wird bei der weiteren Aktionsplanung 
berücksichtigt. 
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C 4: Landesbetrieb Straßenbau NRW vom 06.08.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenbau NRW wird bei der Aktionsplanung 
berücksichtigt. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Die Stellungnahme des Landesbetriebs Straßenbau NRW wird berücksichtigt. 
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C 5: Stadt Köln vom 05.09.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Stadt Köln wird bei der Aktionsplanung berücksichtigt. 
 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Stadt Köln wird bei der Aktionsplanung berücksichtigt. 
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C 6: Stadt Bergisch Gladbach vom 09.08.2013 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme der Stadt Bergisch Gladbach wird bei der Aktionsplanung 
berücksichtigt. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

 
Die Stellungnahme der Stadt Bergisch Gladbach wird bei der Aktionsplanung 
berücksichtigt. 


